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A PRÄAMBEL 

 Die Kleinsiedlung Buckow I „Neue Scholle“ ist ein Teil der Neuköllner 

Wohngeschichte und versteht sich als eine Ausprägung der Wohnraum-

förderung in Berlin. Durch sozialverträgliche Erbbauzinsen für das Erb-

baurecht wird den Siedlerinnen und Siedlern der Zugang zu einem Ei-

genheim ermöglicht. 

Die Siedlungsvereine beziehungsweise -vorstände übernehmen inner-

halb der Siedlung wichtige koordinierende und beratende Funktionen. 

Die Bebauungs- und Gestaltungsrichtlinien dienen als Entscheidungs-

grundlage bei Neubau, Umbau, Erweiterung, Sanierungs- und Moderni-

sierungsmaßnahmen und gelten für alle baulichen Anlagen, einschließ-

lich Einfriedungen und Kraftfahrzeugstellplätzen, sowie für Grundstücks-

freiflächen. Sie konkretisieren die §§ 5-7 des Erbbau-Heimstättenände-

rungsvertrages. 

Ziel der Bebauungs- und Gestaltungsrichtlinien ist es, die individuellen 

Strukturen der Siedlung in ihrem Bestand zu sichern, den einheitlichen 

Siedlungscharakter zu erhalten und die Kleinsiedlung vor willkürlichen 

Veränderungen zu schützen. Es gilt die Kleinsiedlung als grüne Oase im 

großstädtischen Neukölln zu bewahren. 

  

  



Bebauungs- und Gestaltungsrichtlinien „Neue Scholle“ 

6 

B BEBAUUNGS- UND GESTALTUNGSRICHTLINIEN 

1. ALLGEMEINES 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Räumlicher Anwendungsbereich   

 Diese Richtlinien gelten für die Bebauung und Gestaltung der im Erb-

baurecht vergebenen Grundstücke Buckow I „Neue Scholle“ im Bezirk 

Neukölln. 

Die Lage und der Anwendungsbereich (rot umrandete Fläche) der Sied-

lung sind im folgenden Übersichtsplan dargestellt. Dieser Plan ist Be-

standteil der Richtlinien. 

  

 Abbildung 1    Räumlicher Anwendungsbereich   

 

 

  

(2) Sachlicher Anwendungsbereich   

 Die Richtlinien sind anzuwenden 

- bei Wechsel der Erbbauberechtigten im Erwerbsfall, 

- bei Wechsel der Erbbauberechtigten im Erbfall, 

- wenn der Grundstückseigentümer Vorkaufsrechte geltend macht 

sowie 

- bei Neubau, 

- bei Umbau, 

- bei Erweiterung, 

- bei Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, 
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für alle baulichen Anlagen, einschließlich Einfriedungen, Kraftfahrzeug-

stellplätze und Grundstücksfreiflächen. 

 Die Richtlinien gelten 

- für alle bauordnungsrechtlichen Verfahren, 

- für alle baulichen Veränderungen für die, die jeweils gültigen allge-

meinen gesetzlichen Vorschriften Anwendung finden, 

- für alle genehmigungs- oder anzeigefreien Maßnahmen nach der 

Bauordnung für Berlin (BauO Bln). 

Um die Einheitlichkeit des Doppelhauses, der Garagen und der Einfrie-

dungen gemäß den folgenden §§ zu wahren, sind - neben den Unterla-

gen zur Genehmigung / Anzeige - gegenseitige (nachbarliche) Einver-

ständnis- und Verpflichtungserklärungen abzugeben, in denen genaue 

Festlegungen über die Bebauung und Gestaltung getroffen werden. 

 Von der Einheitlich-

keit kann ausnahms-

weise abgewichen 

werden, wenn hier-

durch weiteren Fehl-

entwicklungen vorge-

beugt wird. 

 Auf die nachbarliche Einverständnis- und Verpflichtungserklärung kann 

ausnahmsweise verzichtet werden, wenn 

- die Errichtung einer straßenseitigen Gaube, 

- die Anbringung einer Giebelverkleidung, 

- die Anbringung von Fensterläden, 

- der Einbau von Fenstern mit weißen Rahmen, 

- der Einbau eines anthrazitfarbenen Roll- oder Sektionaltores, 

- die Verwendung von betongrauem Material im Zufahrtsbereich, 

- die Pflanzung einer Hecke als Einfriedung, auch in Kombination mit 

einem Maschendrahtzaun, oder alternativ die Errichtung eines anth-

razitfarbenen Stabmattenzauns, auch in Kombination mit einer He-

cke, 

beabsichtigt ist. 

Bei der Ausführung sind die nachfolgenden §§ zu beachten. 

 Bevorzugte Aufbau-

ten, Bauteile, Ele-

mente, unabhängig 

von den bereits er-

folgten Maßnahmen 

auf / an der benach-

barten Doppelhaus-

hälfte und Garage. 

zu den Farben (Zu-

fahrtsbereich, Gara-

gentor) siehe Farb-

palette im Anhang 

(3) Ausgangslage   

 Das jeweilige Ursprungsgebäude (Doppelhaus) bildet die Ausgangs-

lage für die Bebauungs- und Gestaltungsrichtlinien. 

Das ursprüngliche Doppelhaus ist in seinen wesentlichen und siedlungs-

charakteristischen Ausprägungen und in seiner Ausformung zu sichern. 

Dabei sind insbesondere folgende bauliche Maßnahmen unzulässig: 

- die Veränderung der Lage und Firstrichtung, 

- die Veränderung der Dachform und –neigung,  

 Ursprungsgebäude 

meint im Folgenden 

das traufständige 

Doppelhaus mit Sat-

teldach. Die spätere 

rückwärtige Erweite-

rung wird mit rück-

wärtiger Anbau be-

zeichnet. 
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- die Veränderung der First- und Traufhöhe (Ausnahme zeitgleiche 

Aufsparrendämmung auf beiden Haushälften). 

Die gestalterischen Anforderungen an Bau- und Ausstattungsteile der 

Doppelhäuser (Form, Material und Farbgebung) sowie Grün-·und Frei-

flächen orientieren sich am Ursprungsgebäude (Doppelhaus) bezie-

hungsweise der ursprünglichen Grundstücksgliederung und Freiflächen-

gestaltung. 

(4) Befreiungen   

 Die Richtlinien lassen Befreiungen nur in besonderen Fällen zu, bei de-

nen im Sinne dieser Anforderungen zu verfahren ist. 

 Befreiungen / Son-

derlösungen können 

insbesondere bei 

End- und Eckgrund-

stücken erforderlich 

werden. 

Der Vorstand wird 

auf Wunsch und mit 

Zustimmung der 

Siedlerinnen und 

Siedler über Befrei-

ungen informiert. 

(5) Beteiligte   

 Alle Baumaßnahmen gemäß § 1 (2) dürfen nur mit privatrechtlicher Zu-

stimmung der vom Grundstückseigentümer beauftragten Verwaltung 

ausgeführt werden. 

  

 Die Entscheidung über die Zustimmung trifft die vom Grundstückseigen-

tümer beauftragte Verwaltung im Einvernehmen mit dem Grundstücksei-

gentümer. 

Die vom Grundstückseigentümer beauftragte Verwaltung beziehungs-

weise das Bezirksamt beraten in allen baulichen und gestalterischen 

Fragen. 

 Grundlage hierfür 

bildet § 6 des beste-

henden Erbbau-

rechtsvertrages. 

 Werden Baumaßnahmen ohne die vorherige Zustimmung der beauf-

tragten Verwaltung durchgeführt, die nicht den Bestimmungen der Richt-

linien entsprechen, wird der Rückbau gefordert. Dieser ist innerhalb ei-

ner angemessenen Frist durchzuführen und wird gegebenenfalls gericht-

lich eingeklagt. 

 Der Absatz dient der 

Klarstellung und ent-

spricht bei Fällen, 

die das straßensei-

tige Erscheinungsbild 

betreffen, bereits 

dem üblichen Vorge-

hen. 
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 Für, ohne vorherige Zustimmung der beauftragten Verwaltung ausge-

führte, nach diesen Richtlinien aber zulässige bauliche und / oder ge-

stalterische Maßnahmen, ist eine nachträgliche Zustimmung und gege-

benenfalls öffentlich-rechtliche Genehmigung einzuholen. 

 Dies dient der Absi-

cherung und ermög-

licht die nachträgli-

che Legalisierung 

von Maßnahmen. 

(6) Bestandsschutz   

 In der unter § 1 (1) bezeichneten Siedlung gilt für alle rechtmäßig er-

richteten baulichen Anlagen der passive Bestandsschutz. 

Dieser beruht auf dem Recht, eine einmal rechtmäßig errichtete Anlage 

entsprechend ihrer ursprünglichen Genehmigung zu nutzen und zwar 

auch dann, wenn durch später erlassene Vorschriften das Vorhaben 

heutigentags nicht mehr genehmigungsfähig wäre. 

  

 Für bereits errichtete bauliche Anlagen, die nicht den Anforderungen 

der Richtlinien entsprechen, ist im Sinne des passiven Bestandsschutzes 

kein Anspruch auf Genehmigung von Folgenutzung in folgenden Fällen 

herzuleiten: 

- bei Wechsel der Erbbauberechtigten im Erwerbsfall, 

- bei Wechsel der Erbbauberechtigten im Erbfall, 

- wenn der Grundstückseigentümer Vorkaufsrechte geltend macht o-

der 

- wenn wesentliche Änderungen wie Neubau, Umbau, Erweiterung, 

Modernisierung, Sanierung sowie Nutzungsänderungen durchgeführt 

werden und die Anwendung dieser Vorschriften keine unzumutbaren 

Mehrkosten verursachen. 

 Käufer werden beim 

Kauf über legal und 

illegal errichtete An-

lagen, die nicht den 

Richtlinien entspre-

chen, informiert. Die 

Entscheidung zum 

Rückbau erfolgt in 

Abwägung der Ver-

hältnismäßigkeit. 

Wird ein Rückbau 

gefordert, muss die-

ser innerhalb von 9 

Monaten erfolgen. 

 Für bereits errichtete bauliche Anlagen oder Teile einschließlich Einfrie-

dungen sowie die Herrichtung und Gestaltung von Kraftfahrzeugstell-

plätzen und Grundstücksfreiflächen, das heißt für die Anlagen und Be-

reiche, in denen bauliche und gestalterische Maßnahmen vor in Kraft 

treten dieser Bebauungs- und Gestaltungsrichtlinien nicht genehmi-

gungspflichtig beziehungsweise anzeigepflichtig waren, gilt ebenfalls 

der passive Bestandsschutz. 

Davon ausgenommen sind Fälle, die nach diesen Richtlinien nicht zuläs-

sig sind und bereits durch die beauftragte Verwaltung und / oder den 

Grundstückseigentümer vor in Kraft treten dieser Richtlinien schriftlich 

beanstandet wurden. 
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(7) Unterlagen   

 Die Baumaßnahmen sind eindeutig zu beschreiben, besonders die 

Maßnahmen, die das straßen- und giebelseitige Erscheinungsbild des 

Doppelhauses betreffen, und mit Fotos zu untersetzen. 

Es sind in Abhängigkeit von der beabsichtigten Maßnahme alle Unterla-

gen einzureichen, die für die Beurteilung des Vorhabens notwendig sind. 

 Auf der Internetseite 

der Verwaltung sind 

die jeweils erforderli-

chen Unterlagen auf-

gelistet. 

 Anträge für Baumaßnahmen, die auch öffentlich-rechtlich genehmigt 

werden müssen, sind zunächst bei der beauftragten Verwaltung zur pri-

vatrechtlichen Zustimmung und im Anschluss unter Verwendung der 

durch die beauftragte Verwaltung mit Sichtvermerk gekennzeichneten 

Antragsunterlagen beim Bezirksamt einzureichen. 

Grundlage für die einzureichenden Unterlagen beim Bezirksamt bildet 

die Verordnung über Bauvorlagen und das Verfahren im Einzelnen (Bau-

verfahrensverordnung - BauVerfV). 

 Alle Baumaßnah-

men, die in die Statik 

des Hauses eingrei-

fen, müssen öffentlich 

rechtlich beantragt 

werden (betrifft auch 

Dachgauben). 

 Vorhaben, die nur eine privatrechtliche Zustimmung benötigen, sind bei 

der vom Grundstückseigentümer beauftragten Verwaltung einzureichen. 
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2. BEBAUUNGS- UND GESTALTUNGSREGELUNGEN 

2.1 SIEDLUNGSGEBIET 

§ 2 Bauliche Nutzung, Vollgeschosse und Bauweise 

(1) Die in § 1 (1) aufgeführte Siedlung entspricht sinngemäß einem Klein-

siedlungsgebiet gemäß § 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) und wird 

hier wie folgt verstanden: 

Kleinsiedlungsgebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Klein-

siedlungen, einschließlich Wohngebäuden mit entsprechenden Nutzgär-

ten sowie einem Gemeinschafts- oder Vereinshaus. 

  

 Dabei sind abweichend von § 2 Baunutzungsverordnung stets unzuläs-

sig: 

- landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen, 

- Gartenbaubetriebe, 

- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerks- und Gewerbe-

betriebe, 

- Wohngebäude mit mehr als zwei Wohnungen, 

- Tankstellen. 

  

(2) Zulässig ist ein Vollgeschoss im Sinne von § 20 Baunutzungsverordnung.   

(3) Festgelegt ist eine offene Bauweise, wobei nur Doppelhäuser zulässig 

sind (entsprechend § 22 Baunutzungsverordnung). 
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2.2 GRUNDSTÜCK 

§ 3 Grundstücksgliederung 

(1) Das Grundstück gliedert sich in folgende Bereiche:  Beschrieben wird der 

Regelfall. Auf Aus-

nahmen / Sonder-

fälle wird in den je-

weiligen §§ hinge-

wiesen. 

 Fläche A 

Baubereich, ist definiert durch die straßenseitige Bauflucht des Ur-

sprungsgebäudes, die Breite und Tiefe des Ursprungsgebäudes (Abbil-

dung 2: enge Schraffur) und die maximal zulässige Breite und Tiefe des 

rückwärtigen Anbaus (Erweiterungsfläche) (Abbildung 2: weite Schraf-

fur). 

 siehe hierzu § 4 

 Fläche B 

Bereich für Garage, Lage an der Grundstücksgrenze, ist definiert durch 

die straßenseitige Baufluchtlinie, die maximal zulässige Breite und Tiefe 

der Garage, wird eingefasst durch Übergangsbereich und Gartenbe-

reich. 

 siehe hierzu § 10 

 Fläche C 

Übergangsbereich, zwischen A (Baubereich) und B (Bereich für Ga-

rage), ist definiert durch die straßenseitige Baufluchtlinie und die Tiefe 

des Ursprungsgebäudes verlängert bis an die seitliche Grenze der Flä-

che B. 

 siehe hierzu § 15 

 Fläche D 

Vorgartenbereich und Zufahrtbereich, sind definiert durch die Straßen-

begrenzung und die Baufluchtlinie. 

 siehe hierzu §§ 17, 

18 

 Fläche E 

Gartenbereich, ist definiert durch die rückwärtige und seitliche Bau-

grenze (Fläche A) und die rückwärtigen Grenzen der Fläche B (Bereich 

für Garage) und C (Übergangsbereich) sowie die rückwärtige Grund-

stücksgrenze. 

 siehe hierzu § 21 
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 Abbildung 2    Grundstücksgliederung Regelfall   

 

 

 schematische Dar-

stellung 

 
Fläche A: Baubereich historisch / Erweiterung 

Fläche B: Garage 

Fläche C: Übergangsbereich 

Fläche D: Vorgartenbereich und Zufahrtsbereich 

Fläche E: Gartenbereich 
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2.3 HAUPTGEBÄUDE 

§ 4 Baubereich Hauptgebäude (Fläche A) 

(1) Das Hauptgebäude besteht aus dem Ursprungsgebäude und dem rück-

wärtigen Anbau. Die überbaubare Grundfläche (GR) darf maximal GR 

= 121 m² betragen. 

In der Realität kann es zu Maßabweichungen kommen. Maßgeblich ist 

die Fläche des Ursprungsgebäudes im Bestand. Der zulässige Anbau 

erfolgt anschließend an das Ursprungsgebäude. 

 Bei Maßnahmen zum 

Zweck der Energie-

einsparung sind ge-

ringfügige Abwei-

chungen von der zu-

lässigen Grundfläche 

und der überbauba-

ren Grundstücksflä-

che zulässig. 

(2) Die maximale Bebauungstiefe beträgt 20,0 m, gemessen von der stra-

ßenseitigen Baufluchtlinie. 

  

(3) Der rückwärtige Anbau muss sich durch einen Rücksprung von mindes-

tens einem ganzen Stein (circa 0,25 m) von der seitlichen Begrenzung 

des Ursprungsgebäudes auszeichnen. 

  

 Abbildung 3    Baubereich   
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§ 5 Gestaltungsgrundsätze Hauptgebäude 

(1) Die Straßen- und Giebelfassaden des Ursprungsgebäudes (Doppel-

haus) sind als prägende bauliche und gestalterische Merkmale des 

Siedlungscharakters zu erhalten; dabei sind folgende bauliche Maßnah-

men unzulässig: 

- die Veränderung der Lage und Firstrichtung; 

- die Veränderung der Dachform und –neigung, 

- die Veränderung der First- und Traufhöhe (Ausnahme: zeitgleiche 

Ausführung einer Aufsparrendämmung auf beiden Haushälften). 

  

(2) Die Straßen- und Giebelfassaden des Ursprungsgebäudes (Doppel-

haus) sind jeweils in den gestalterischen Ausprägungen in Form, Gliede-

rung, Material und Farbgebung der folgenden architektonischen Ele-

mente einheitlich auszuführen: 

- Dachdeckung, -aufbauten und –einbauten, 

- Trauf- und Ortgangausbildungen, 

- Fassade und Fassadenöffnungen 

- . 

Von der Einheitlichkeit kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn 

- die Errichtung einer straßenseitigen Gaube, 

- die Anbringung einer Giebelverkleidung, 

- die Anbringung von Fensterläden, 

- der Einbau von Fenstern mit weißen Rahmen 

geplant ist (Ausführung gemäß nachfolgender §§). 

  

(3) Untergeordnete Gebäudeteile, wie 

- Erker, Loggien, 

- Vorbauten, Einschnitte, 

- Wintergärten 

sind, soweit nicht anders geregelt, nur an der straßenabgewandten 

Seite innerhalb des Baubereiches zulässig; eine massive Bauweise ist 

nicht erforderlich. 
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§ 6 Dach Hauptgebäude 

(1) Das Dach des Ursprungsgebäudes (Doppelhaus)  ist in Form, Material 

und Farbgebung einheitlich zu gestalten. 

Die sich gegenüberliegenden und nebeneinanderliegenden Dachflä-

chen des Ursprungsgebäudes (Doppelhaus) müssen die gleiche Dach-

neigung aufweisen. 

Bei einer Neueindeckung darf kein Versatz in der Dachfläche zwischen 

den beiden Doppelhaushälften entstehen. Davon ausgenommen ist eine 

Abweichung bis maximal 5 cm bei Aufbringung einer Konterlattung. 

Ausnahmsweise kann eine Aufsparrendämmung zugelassen werden, 

wenn diese auf beiden Haushälften zeitgleich umgesetzt wird. 

  

(2) Als Dachform für das Ursprungsgebäude (Doppelhaus) ist nur ein trauf-

ständiges Satteldach mit einer Dachneigung von circa 45 Grad zuläs-

sig. Die Firstrichtung verläuft parallel zur Straßenbegrenzung. 

  

 Die Firsthöhe des Ursprungsgebäudes (Doppelhaus) ist im Bestand zu 

erhalten, mit Ausnahme bei zeitgleicher Realisierung einer Aufsparren-

dämmung auf beiden Haushälften. 

 Das Aufbringen einer 

Konterlattung ist zu-

lässig. 

(3) Für rückwärtige Anbauten ist ein geneigtes Dach zulässig. Der First muss 

entlang der Grundstücksgrenze verlaufen und darf eine Höhe von 4,5 m 

nicht überschreiten. Davon abweichend ist auch ein Schleppdach für 

rückwärtige Anbauten zulässig; dann ist der obere Dachabschluss des 

Schleppdaches mindestens zwei Ziegelreihen über der Traufe des Ur-

sprungsgebäudes auszuführen. 

Ein Schleppdach ist unzulässig, wenn die maximale Bebauungstiefe des 

rückwärtigen Anbaus 5,0 m überschreitet. 

Die Traufe des rückwärtigen Anbaus ist in der Höhe der Traufe des Ur-

sprungsgebäudes auszuführen. 

 Traufe meint hier den 

untersten Abschluss 

der Dachfläche (hier 

fließt das Wasser in 

die Dachrinne). 

(4) Dachgauben sind zulässig. 

Straßenseitige Dachgauben sind von der nachbarlichen Trennwand bis 

maximal 4,0 m Länge zulässig. 

Gartenseitige Dachgauben sind von der nachbarlichen Trennwand bis 

ein Sparrenfeld (circa 1,0 m) vor dem Außengiebel (Wandfläche) zuläs-

sig. 
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 Die straßenseitigen Dachgauben sind mindestens zwei Ziegelreihen zu-

rückgesetzt von der Traufe zu errichten. 

 Traufe meint hier den 

unteren Abschluss 

der Dachfläche. 

 Die gartenseitigen Dachgauben sind mindestens eine Ziegelreihe zu-

rückgesetzt von der Traufe zu errichten. Der Dachüberstand ist durchzu-

ziehen. 

 Hierdurch wird er-

möglicht, dass die 

Wand der gartensei-

tigen Gaube teil-

weise auf der Wand 

des Ursprungsge-

bäudes aufliegt. 

 Die oberen Dachanschlüsse der straßen- und gartenseitigen Gauben 

sind zwei Ziegelreihen unter dem First des Ursprungsgebäudes auszu-

führen. 

  

 Straßenseitige Dachgauben benachbarter Doppelhaushälften müssen 

die gleiche Dachneigung, Höhe und Dacheinbindung aufweisen. 

Der Neigungswinkel des Dachanschlusses der straßen- und gartenseiti-

gen Gauben ist vorzugsweise einheitlich auszuführen. 

 Die Länge / Breite 

der Dachgauben 

darf variieren. 

 Auf den rückwärtigen Anbauten sind Dachgauben unzulässig.   

(5) Neben einer gartenseitigen Dachgaube ist ein Dachflächenfenster mit 

einer Größe von maximal 1,0 m² zulässig. 

Neben einer straßenseitigen Dachgaube sind Dachflächenfenster unzu-

lässig. 

  

 Bei Nichtausführung einer Dachgaube sind höchstens zwei Dachflä-

chenfenster mit einer Größe von je maximal 1,0 m² zulässig. 

  

 Ist straßenseitig bereits eine Dachgaube auf der benachbarten Doppel-

haushälfte vorhanden, sind Dachflächenfenster straßenseitig nicht mehr 

zulässig. Umgekehrt ist eine Dachgaube auch bei bereits vorhandenen 

Dachflächenfenstern auf der benachbarten Haushälfte zulässig. 

Dachflächenfenster auf den rückwärtigen Anbauten sind zulässig. 

Dachflächenfenster auf einer Dachgaube sind unzulässig. 

 siehe hierzu auch § 1 

(2) 

(6) Die Dacheindeckung der geneigten Dächer ist einheitlich in roten bezie-

hungsweise rotbraunen Dachziegeln beziehungsweise -steinen auszu-

führen. 

Glänzende Dachziegel sind unzulässig. Matte behandelte Dachziegel 

sind zulässig. 
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 Die Dacheindeckung von Vordächern / Hauseingangsüberdachungen 

sind filigran und ohne Verbindung zum Erdreich auszuführen. 

 Verwendung von 

Bauteilen geringer 

Dicke in feingliedri-

ger, leichter Optik. 

(7) Der Dachüberstand darf am Giebel maximal eine Tiefe von  0,25 m und 

an der Traufe maximal eine Tiefe von  0,35 m aufweisen. 

 Tiefe meint hier den 

Abstand parallel zur 

Wandfläche.  

Bei Aufbringung ei-

ner Wärmedämmung 

auf die Wandfläche 

kann das Dach ent-

sprechend verlängert 

werden. 

 Der Dachüberstand eines rückwärtigen Anbaus, welcher 0,25 m vor der 

seitlichen Begrenzung des Ursprungsgebäudes endet, kann bis zur Vor-

derkante des Dachüberstandes am Giebel des Ursprungsgebäudes ver-

längert werden. Die Dachrinne muss bündig mit dem Ortgang des Ur-

sprungsgebäudes abschließen. 

 Die Regelung greift 

nicht, wenn der Rück-

sprung des rückwärti-

gen Anbaus  

> 0,25 m ist. Gering-

fügige Abweichun-

gen sind zulässig. 

(8) Dachbegrünung ist auf rückwärtigen Anbauten zulässig.   

 Abbildung 4    Dachgauben Hauptgebäude   

             straßenseitig           I           gartenseitig 
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§ 7 Fassaden Hauptgebäude 

(1) Die Straßen- und Giebelfassaden des Ursprungsgebäudes (Doppel-

haus; einschließlich der straßenseitigen Gauben) sind in Material und 

Farbgebung einheitlich zu gestalten. 

 Von der Einheitlich-

keit kann abgewi-

chen werden, wenn 

hierdurch weiteren 

Fehlentwicklungen 

vorgebeugt wird. 

(2) Bei Ausführung einer Verkleidung des Giebeldreiecks oder einer 

Gaubenverkleidung sind nur dunkelbraunes Holz mit senkrechter Glie-

derung, Holzimitate, Schieferverkleidung oder schieferähnliches Mate-

rial zulässig. 

 siehe hierzu auch § 9 

(4) 

 Eine Verkleidung des Giebeldreiecks ist abweichend von der Einheitlich-

keit auch zulässig, wenn an der benachbarten Haushälfte keine Giebel-

verkleidung vorhanden ist. 

 siehe hierzu auch § 1 

(2) 

(3) Die Sockelausbildung darf eine maximale Höhe von 0,3 m nicht über-

schreiten. Bei geneigtem Grundstücksverlauf kann hiervon abgewichen 

werden. 

  

(4) Material: 

- Für Fassaden ist ausschließlich glatter bis leicht angerauter (gefilz-

ter oder berappter) Putz sowie Kiesel-Schlepp-Putz zulässig. 

- Für den Sockel ist auch ein anderes Material zulässig. 

 Für das Giebeldrei-

eck und die Gaube 

gilt auch § 7 (2). 

(5) Farbe: 

- Für die Fassadenflächen sind nur die RAL-Farbtöne 9001 (Creme-

weiß), 9002 (Grauweiß) oder 9010 (Reinweiß)  zulässig. 

- Der Sockel kann durch kräftigere Farbgebung abgesetzt werden. 

  

(6) Die Fassaden des rückwärtigen Anbaus sind in Material und Farbge-

bung den Fassaden des Ursprungsgebäudes anzugleichen. 

  

(7) Fassadenbegrünung ist zulässig.   

(8) Maßnahmen zur Wärmedämmung sind zulässig, sofern die Absätze (1), 

(4) und (5) nicht berührt werden. 
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§ 8 Fenster, Türen Hauptgebäude 

(1) Fassadenöffnungen: 

Die Straßen- und Giebelfassaden des Ursprungsgebäudes (Doppel-

haus) sind in der Wahl der zusätzlichen Bauteile sowie deren Material 

und Farbgebung einheitlich zu gestalten. 

 Von der Einheitlich-

keit kann abgewi-

chen werden, wenn 

hierdurch weiteren 

Fehlentwicklungen 

vorgebeugt wird. 

 In der Straßenfassade des Ursprungsgebäudes sind Tür- oder Toröff-

nungen unzulässig. 

Straßen- und Giebelfassaden des Ursprungsgebäudes ohne Fenster- o-

der Türöffnungen sind unzulässig. 

Toröffnungen sind grundsätzlich nur im rückwärtigen Anbau zulässig. 

  

(2) Gliederung: 

Fensteröffnungen in den Straßen- und Giebelfassaden des Ursprungs-

gebäudes (Doppelhaus) dürfen maximal 1,7 m² groß sein. Senkrechte 

Formate sind unzulässig. 

 Gilt nicht für Fenster 

in der Dachfläche 

und den Gauben. 

 Fenstereinteilungen beziehungsweise Sprosseneinteilungen sind mittig 

um die senkrechte Symmetrieachse vorzunehmen. 

Bogenförmige Öffnungen sind in den Straßen- und Giebelfassaden des 

Ursprungsgebäudes (Doppelhaus) unzulässig. 

 Fenstereinteilungen 

und Sprossungen 

sind nicht zwingend. 

 Eingangstüren müssen, sofern sie sich in den Giebelfassaden des Ur-

sprungsgebäudes befinden, symmetrisch gegliedert sein (um ihre senk-

rechte Symmetrieachse). 

  

(3) Farbgebung: 

Fenster in den Straßen- und Giebelfassaden des Ursprungsgebäudes 

(Doppelhaus) sind einheitlich mit weißen Fensterrahmen auszuführen. 

  

 Der Einbau von Fenstern mit weißen Rahmen ist abweichend von der 

Einheitlichkeit auch zulässig, wenn an der benachbarten Haushälfte 

Fenster mit andersfarbigen Rahmen vorhanden sind. 

Türen in den Giebelfassaden des Ursprungsgebäudes sind in weiß, 

beige, grau und anthrazit zulässig. Zu den zulässigen Farben siehe An-

hang Kapitel 3.1. 

 siehe hierzu auch § 1 

(2) 
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§ 9 Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie Hauptgebäude 

(1) Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie sind  auf den Dachflächen 

des Ursprungsgebäudes, der gartenseitigen Gauben, der rückwärtigen 

Anbauten sowie auf den straßenabgewandten Fassadenflächen zuläs-

sig. 

Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind nicht auf den Dachflä-

chen der straßenseitigen Gaube zulässig. 

 Zu den Anlagen zur 

Gewinnung von So-

larenergie zählen 

Solarthermieanla-

gen, Photovoltaikan-

lagen und Solar-

dachziegel. 

(2) Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind nur integriert bezie-

hungsweise parallel zur Dachhaut und Fassade zulässig.  

Sie müssen einen Abstand von mindestens 0,5 m zum First und Ortgang 

des Ursprungsgebäudes (Doppelhaus) einhalten und mindestens eine 

Ziegelreihe von der Traufe zurückgesetzt sein. Das gilt nicht für Anlagen 

auf rückwärtigen Anbauten beziehungsweise gartenseitigen Gauben, 

diese dürfen die Dachflächen jedoch nicht überragen. 

Solardachziegel sind ebenfalls von der Regelung ausgenommen. 

 Es wird ein bündiger 

Einbau empfohlen. 

Das spart Material 

und die Anlagen las-

sen sich gestalterisch 

besser integrieren. 

Eine Nachbarzustim-

mung ist nicht erfor-

derlich. 

(3) Kollektoren und Module sind als zusammenhängende rechteckige Flä-

che in / auf der Dachfläche und / oder Fassadenfläche zu integrieren / 

aufzubringen. Abtreppungen bei der Modulanordnung sind nicht zuläs-

sig. 

 Die Felder sind so 

anzuordnen, dass 

insgesamt ein ruhiger 

Gesamteindruck ent-

steht. Das gilt insbe-

sondere auf den vom 

Straßenraum sicht-

baren Dachflächen. 

 Eine Aufteilung in mehrere Teilflächen auf einer Dachfläche ist nur aus-

nahmsweise zulässig. Die Kollektoren und Module der einzelnen Teilflä-

chen müssen in der Anordnung aufeinander Bezug nehmen. 

 Insbesondere rele-

vant bei der Umbau-

ung vorhandener 

Dachfenster. 

 Kollektoren und Module müssen die gleiche Ausrichtung (senkrecht oder 

waagerecht) aufweisen und bündig verlegt sein. 

Die Mischung von verschiedenen Systemen und Fabrikaten auf einer 

Fläche ist nicht zulässig. 

Anordnung und Farbe der verwendeten Kollektoren und Module auf be-

nachbarten Haushälften sind aufeinander abzustimmen. 

  

(4) Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind ausnahmsweise auch in-

tegriert in die Verkleidung des Giebeldreiecks zulässig. Alternativ ist 

auch die Anordnung von maßgeschneiderten Kollektoren und Modulen, 

 Die ausnahmsweise 

Zulässigkeit macht in 
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die den seitlichen Begrenzungen des Giebelsdreiecks folgen, zulässig. 

Die Farbe der Kollektoren und Module muss an den Farbton der Verklei-

dung angepasst sein. 

jedem Fall eine Ab-

stimmung mit der 

vom Grundstücksei-

gentümer beauftrag-

ten Verwaltung erfor-

derlich. 

 Abbildung 5    Zulässigkeit Solaranlagen   

 

 

 Anlagen sind nicht 

auf Dachflächen 

straßenseitger Gau-

ben zulässig. 

 Anlagen integriert und parallel zur Dachhaut zulässig 

Anlagen integriert, parallel zur Dachhaut und  

aufgeständert zulässig 

Anlagen integriert und parallel zur Fassade zulässig 

Anlagen auf Dachfläche nicht zulässig 
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 Abbildung 6    Ausführung Solaranlagen (beispielhaft)   

 

 

 beispielhafte Dar-

stellung für Ausfüh-

rung / Nichtausfüh-

rung auf gut sichtba-

ren Dachflächen 

 

 

 beispielhafte Dar-

stellung für Ausfüh-

rung im Giebeldrei-

eck 
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2.4 GARAGE 

§ 10 Bereich für Garage (Fläche B) 

(1) Es ist eine Garage von maximal 4 m x 8 m zulässig. Es gilt Grenzbebau-

ung. Alternativ ist auch die Errichtung eines Carports zulässig. 

 Die Unterbringung 

eines Abstellraumes 

mit separatem Zu-

gang ist zulässig. 

 Die nachfolgenden Regelungen gelten gleichlautend für Carports.   

(2) Die Vorderkante der Garage ist in der Baufluchtlinie des Ursprungsge-

bäudes zu errichten. Davon ausgenommen sind die Garagen auf den 

Grundstücken Glimmerweg 28/34, 40/44. 

  

 Bei fehlender Nachbargarage oder Versprüngen in der Bauflucht der 

Gebäude sind Garagen zurückgesetzt von der Straßenbegrenzung in 

der Bauflucht der übrigen Garagen in diesem Straßenabschnitt zu er-

richten. 

 Garagen auf den 

Grundstücken Glim-

merweg 28/34, 

40/44 sind zukünftig 

in der Bauflucht der 

übrigen Garagen zu 

errichten. 

(3) Bei Eck- / Randsituationen hat ebenfalls das Prinzip der Grenzbebau-

ung beziehungsweise des nachbarlichen Garagenanbaus Vorrang. 

 Ausnahmen sind in 

Abstimmung mit der 

vom Grundstücksei-

gentümer beauftrag-

ten Verwaltung zu-

lässig. 

 Abbildung 7    Bereich für Garage / Carport (Regelfall)   
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§ 11 Dach Garage 

(1) Für die Garage / den Carport ist nur ein geneigtes Dach zulässig.   Aus Gründen der 

Entwässerung wird 

ein seitlich geneigtes 

Dach empfohlen. 

 Der höchste Punkt des Daches an der Grundstücksgrenze bei einem 

seitlich geneigten Dach beziehungsweise hinter der Attika bei einem 

nach hinten geneigtem Dach darf 2,7 m nicht überschreiten. 

 Carports brauchen 

keine Attika. 

(2) Die Dachneigung und die Dachhöhe benachbarter Garagen / Carports 

/ Garage und Carport sind einheitlich auszuführen. 

 

Eine Abdeckung der Attika benachbarter Garagen ist in Material- und 

Farbgebung einheitlich zu gestalten, vorzugsweise sind Dachziegel be-

ziehungsweise –steine zu verwenden. 

  

(3) Der Dachüberstand darf am Giebel maximal eine Tiefe von 0,25 m und 

an der Traufe maximal eine Tiefe von 0,35 m aufweisen. 

 Tiefe meint den Ab-

stand parallel zur 

Wandfläche. 

(4) Dachbegrünung ist auf Garagen und Carports zulässig.   

 Abbildung 8    Dach Doppelgarage   

 

 

  

                          Dach Garage neben Carport   
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§ 12 Fassaden Garage 

(1) Die straßen- und giebelseitigen Fassaden der Doppelgarage sind in 

Material, Farbgebung, in der Anordnung sowie in Höhe und Breite der 

Tore gleich zu gestalten. Doppelcarports sind in Material, Farbgebung 

ebenfalls gleich zu gestalten. 

  

(2) Die Sockelausbildung darf eine maximale Höhe von 0,3 m nicht über-

schreiten. 

 Sockel sind im Re-

gelfall nur an den 

Längsseiten der Ga-

ragen vorhanden. 

(3) Material: 

- Für Fassaden ist ausschließlich glatter bis leicht angerauter (gefilz-

ter oder berappter) Putz sowie Kiesel-Schlepp-Putz zulässig. 

- Für den Sockel ist auch ein anderes Material zulässig. 

  

(4) Farbe: 

- Für die Fassadenflächen sind nur die RAL-Farbtöne 9001 (Creme-

weiß), 9002 (Grauweiß) oder 9010 (Reinweiß)  zulässig. 

- Der Sockel kann durch kräftigere Farbgebung abgesetzt werden. 

  

(5) Fassadenbegrünung ist zulässig.   

 

§ 13 Tore Garage 

(1) In den Straßenfassaden der Garagen sind nur Toröffnungen zulässig. 

Die Tore benachbarter Garagen sind in Gliederung und Farbe einheit-

lich zu gestalten. 

  

(2) Garagentore sind mit senkrechter Gliederung (Falten, Holzlatten) zu ge-

stalten, für Roll- und Sektionaltore ist eine andere Gliederung zulässig. 

  

(3) Tore in der Straßenfassade sind in weiß, beige, grau und anthrazit zu-

lässig. Zu den zulässigen Farben siehe Anhang Kapitel 3.1. 
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§ 14 Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie, Ladestationen Garage 

(1) Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind auf den Dachflächen der 

Garagen und Carports zulässig. Aufgeständerte Anlagen sind nur hinter 

einer Attika zulässig und dürfen die Höhe der Attika nicht überschreitet. 

Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind auch auf der straßenab-

gewandten Fassadenfläche der Garage zulässig. 

Kollektoren und Module sind als zusammenhängende rechteckige Flä-

che auszuführen. Sie dürfen die Dachfläche nicht überragen. 

 siehe hierzu Abbil-

dung 6 

(2) Ladestationen, Wallboxen sind in den Garagen / Carports und aus-

nahmsweise direkt neben den Garagen / Carports zulässig. Sie sind 

nicht im Vorgarten und an den Straßen- und Giebelfassaden des Ur-

sprungsgebäudes (Doppelhaus) zulässig. 

 Der Abstand zwi-

schen Ladesäule und 

Garagenwand sollte 

maximal 20 cm be-

tragen. 
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2.5 ÜBERGANGSBEREICH 

§ 15 Übergangsbereich (Fläche C) 

(1) Zwischen Ursprungsgebäude und Garage gilt ein Mindestabstand von 

2,2 m. 

 Die Regelung gilt 

gleichermaßen bei 

der Errichtung von 

Carports. 

(2) Der Übergangsbereich zwischen Ursprungsgebäude und Garage ist von 

jeglicher Bebauung freizuhalten. 

Eine Verbindung durch Zwischenbauten (zum Beispiel massiver undurch-

sichtiger Sichtschutz) ist unzulässig. 

 Auch Türen / Tore o-

der Holzwände stel-

len eine unzulässige 

Bebauung dar. 

Sichtschutz mittels 

Hecke ist zulässig. 

(3) Im Übergangsbereich sind offene Spaliere, Rankgerüste, Müllstandorte 

und die notwendigen Zugänge zum Hauptgebäude zulässig. 

Offene Spaliere, Rankgerüste können ab einer Tiefe von 5 m, senkrecht 

gemessen von der straßenseitigen Baufluchtlinie, errichtet werden. 

Die Schaffung eines vollständigen Sichtschutzes ist nur durch eine Be-

grünung / Berankung von Spalieren und Rankgerüsten zulässig. 

 Offenes Spalier 

meint hier eine gitter-

artige Konstruktion 

meist aus Holz oder 

Metall. Die Holzlat-

ten / Drahtstäbe o-

der sonstige dürfen 

nicht so eng ange-

ordnet sein, dass sie 

blickdicht sind. 

Rankgerüst meint 

hier alle Konstruktio-

nen, die geeignet 

sind die Erkletterbar-

keit durch Pflanzen 

zu gewährleisten. Sie 

können aus Metall, 

Holz, Draht, Seilen et 

cetera sein. Auch 

hier dürfen die Holz-

latten / Drahtstäbe 

und sonstige nicht so 

eng angeordnet sein, 

dass sie blickdicht 

sind. 

 Die Nutzung des Übergangsbereiches als dauerhafter Stellplatz für 

Wohnwagen, Campingwagen, Boote oder ähnliches ist unzulässig. 

 In Anlehnung an die 

Regelungen zu Kraft-

fahrzeuganhängern 

in der Straßenver-

kehrsordnung wird 

unter „dauerhaft“ 
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länger als zwei Wo-

chen verstanden. 

 Auffangbehälter für Regenwasser > 300 Liter sind nur hinter dem Spalier 

/ Rankgerüst oder unterhalb der Geländeoberfläche zulässig. 

  

(4) Müllstandorte sind hinter offenen Spalieren / Rankgerüsten zulässig. 

Beträgt die Entfernung zwischen der Straßenbegrenzung und dem offe-

nen Spalier / Rankgerüst > 13 m sind Müllstandorte ausnahmsweise im 

Übergangsbereich vor dem offenen Spalier / Rankgerüst zulässig. Sie 

müssen jedoch mindestens 1 m hinter der straßenseitigen Gebäude-

fluchtlinie bleiben. 

  

 Ausnahmsweise kann auf den Abstand zur straßenseitigen Gebäude-

fluchtlinie verzichtet werden. 

 Gilt nur für den Fall, 

dass die Entfernung 

zwischen Straßenbe-

grenzung und Bau-

flucht > 13 m ist. 

(5) Die Aufstellung von Luft-Wärme-Pumpen (Außeneinheit) ist im Über-

gangsbereich zulässig, wenn die Anforderungen der Technischen Anlei-

tung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) am maßgeblichen Immissionsort 

der nächstgelegenen Wohnbebauung eingehalten werden (dem statio-

nären Gerät am nächsten liegende Fenster oder Tür eines schutzbedürf-

tigen Raumes / Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer, Küche). Bezogen auf 

mögliche Außenwohnbereiche (zum Beispiel Terrassen) gilt die Pflicht 

zur Vermeidung und Beschränkung schädlicher Umwelteinwirkungen im 

Sinne des § 3 Absatz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz auf die Nacht-

barschaft gemäß § 22 Absatz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz. 

 Einzelfallbeurteilung 

erforderlich, einzu-

reichende Unterla-

gen: Lage- und 

Grundrisspläne mit 

eindeutiger Veror-

tung der Gesamtan-

lage, Beschreibung, 

Nachweis der Einhal-

tung der Richtwerte 

der Nummer 6 der 

TA Lärm, siehe hierzu 

auch Nummer 4.2 

Vereinfachte Regel-

fallprüfung der TA 

Lärm 

(6) Die Versiegelung ist auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken 

und darf 80 % der Fläche des Übergangsbereiches nicht überschreiten. 

20 % der Fläche sind vollständig unversiegelt zu belassen. Das schließt 

auch mögliche Kies-, Splitt- oder Schotterbeläge aus. 
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 Abbildung 9    Übergangsbereich   

 

 

  

  

Abbildung 10    Müllstandorte im Übergangsbereich 

 

  

 Müllstandort 

Spalier / Rankgerüst 

  

 

§ 16 Gestaltung Übergangsbereich 

(1) Für die Befestigung des Übergangsbereiches sind Pflasterungen, Plat-

tenbeläge sowie wasser- und luftdurchlässige Decken zulässig. Eine 

Vollversiegelung, zum Beispiel mit Asphalt, Beton, Betonunterbau und 

Fugenverguss, ist unzulässig. 

 Maximal 80 % der 

Fläche darf versie-

gelt werden. 

(2) Luft-Wärme-Pumpen (Außeneinheit) im Übergangsbereich sind (unter 

Berücksichtigung der zulässigen Abstände gemäß Herstellerangaben) 

mit einer Hecke oder Strauchpflanzung zur Straße hin einzugrünen. Da-

von ausgenommen sind Anlagen hinter einem Spalier / Rankgerüst. 
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Müllstandorte vor Spalieren / Rankgerüsten sind zur Straße hin eben-

falls mit einer Hecke oder Strauchpflanzung einzugrünen. 

Die Höhe der Bepflanzung ist so zu wählen, dass die Sichtbarkeit des 

Aggregats beziehungsweise der Mülltonnen von der Straßenseite weit-

gehend verhindert wird. 
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2.6 VORGARTENBEREICH UND ZUFAHRTSBEREICH 

§ 17 Vorgartenbereich innerhalb der Fläche D 

(1) Der Vorgartenbereich umfasst die gesamte Fläche zwischen Straßenbe-

grenzung und Bauflucht außerhalb des Zufahrtsbereiches gemäß § 18 

(1). 

Der Vorgartenbereich ist von jeglicher Bebauung freizuhalten. Davon 

ausgenommen sind notwendige Wege und Einfriedungen. 

  

 Ausnahmsweise sind Müllstandplätze zulässig, wenn der Abstand zwi-

schen Straßenbegrenzung und Übergangsbereich > 13 m beträgt. Sie 

sind neben der Garage oder der Garagenzufahrt mit Abstand zum se-

paraten Stellplatz anzuordnen und einzugrünen. 

 Bei fehlender Ga-

rage ist der Standort 

mit der vom Grund-

stückseigentümer be-

auftragten Verwal-

tung abzustimmen. 

 Auffangbehälter für Regenwasser > 300 Liter sind nur unterhalb der Ge-

ländeoberfläche zulässig. 

  

 Im Vorgartenbereich sind Folien-, Schalen- und Wannenteiche unzuläs-

sig. 

Die Nutzung des Vorgartenbereichs als Stellplatz für Personenkraftwa-

gen, Wohnwagen, Campingwagen, Boote oder ähnliches ist unzulässig. 

  

(2) Der Vorgartenbereich ist unversiegelt zu lassen, zu begrünen und zu be-

pflanzen. Auf maximal 30 % der Vorgartenfläche sind Kies-, Splitt-, 

Schotterbeläge, grobe Holzspäne oder Rindenmulch zulässig. 

 Davon ausgenom-

men sind notwendige 

Wege und Einfrie-

dungen. 

(3) Ein separat geführter Weg zwischen Straßenbegrenzung und Über-

gangsbereich beziehungsweise zwischen Zufahrtsbereich und Über-

gangsbereich darf maximal 1,5 m breit sein. 

  

(4) Zwischen dem Zufahrtsbereich und dem Weg muss ein mindestens 1 m 

breiter Grünstreifen angelegt werden. 

 

 Gilt nur für den Fall, 

dass der Weg paral-

lel zur Zufahrt geführt 

wird. Der Weg ist 

dem Vorgartenbe-

reich zugeordnet. 

(5) Die Aufstellung von Luft-Wärme-Pumpen (Außeneinheit) ist ausnahms-

weise im Vorgartenbereich zulässig, wenn der Nachweis erbracht wird, 

dass eine andere Lösung technisch beziehungsweise aus Lärmschutz-

 Einzelfallbeurteilung 

erforderlich, einzu-

reichende Unterla-

gen: Lage- und 

Grundrisspläne mit 
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gründen nicht möglich und / oder mit erheblichen Mehrkosten verbun-

den wäre. Die Einhaltung der Anforderungen der Technischen Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) am maßgeblichen Immissionsort der 

nächstgelegenen Wohnbebauung ist nachzuweisen (dem stationären 

Gerät am nächsten liegende Fenster oder Tür eines schutzbedürftigen 

Raumes / Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer, Küche). 

eindeutiger Veror-

tung der Gesamtan-

lage, Beschreibung, 

Nachweis der Einhal-

tung der Richtwerte 

der Nummer 6 der 

TA Lärm, siehe hierzu 

auch Nummer 4.2 

Vereinfachte Regel-

fallprüfung der TA 

Lärm 

 

§ 18 Zufahrtsbereich innerhalb der Fläche D 

(1) Der Zufahrtsbereich umfasst die Garagenzufahrt und einen angrenzen-

den Stellplatz. Der Zufahrtsbereich darf eine Breite von maximal 6,5 m 

nicht überschreiten, die Tiefe des Stellplatzes neben der Zufahrt darf 

maximal 6,0 m betragen. Die Tiefe des Stellplatzes darf die Baufluchtli-

nie des Ursprungsgebäudes nicht überschreiten. 

Bei Verzicht auf einen angrenzenden Stellplatz darf die Breite der Ga-

ragenzufahrt maximal 3,5 m betragen. 

Die Nutzung der Garagenzufahrt als Stellplatz ist zulässig. 

Das Abstellen von Kraftfahrzeugen jeglicher Art außerhalb des Zufahrts-

bereiches (Ausnahme Garage) ist unzulässig. 

 Es bleibt den Nutzern 

überlassen, ob sie 

Zufahrt und Stellplatz 

direkt beginnend von 

der seitlichen Grund-

stücksgrenze reali-

sieren oder ein 

schmaler zu begrü-

nender Streifen zwi-

schen Grundstücks-

grenze und Gara-

genzufahrt verbleibt. 

Entscheidend ist die 

Einhaltung der Ge-

samtbreite von 

6,5 m. 

 Die Nutzung des zusätzlichen Stellplatzes als dauerhafter Stellplatz für 

Wohnwagen, Campingwagen, Boote oder ähnliches ist unzulässig. 

 In Anlehnung an die 

Regelungen zu Kraft-

fahrzeuganhängern 

in der StVO wird un-

ter „dauerhaft“ län-

ger als zwei Wochen 

verstanden. 

(2) Beim Zufahrtsbereich ist maximal eine Befestigung beziehungsweise 

Versiegelung entsprechend der zulässigen Breite und Tiefe von Zufahrt 

und Stellplatz zulässig. 
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(3) Auf den Grundstücken Grundstücken Glimmerweg, westlich Quarzweg, 

Feldspatweg und Glimmerweg 24, 26, 26A und 26B sind Aufweitungen 

im Zufahrtsbereich zulässig. Zu den zulässigen Abmessungen siehe Ab-

bildung 13. 

 Die Zufahrt zu den 

Grundstücken Glim-

merweg 24 und 26 

erfolgt von der Seite. 

 Abbildung 11    Vorgartenbereich und Zufahrtsbereich   

 

 

 schematische Dar-

stellung: Der Zu-

fahrtsbereich umfasst 

nur Garagenzufahrt 

und Stellplatz. 

 Abbildung 12    Müllstandorte im Vorgartenbereich 

 

  

 Müllstandort 

Spalier / Rankgerüst 

Eingrünung 
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§ 19 Gestaltung Vorgartenbereich 

(1) Die Begrünung und Bepflanzung ist vorzugsweise mit einheimischen 

Bäumen und Gehölzen vorzunehmen. Koniferenbewuchs im Vorgarten-

bereich ist auf niedrig wachsende Arten zu beschränken; dabei ist ein 

Anteil an Koniferen von maximal 25 % zulässig. Es wird auf die Pflanz-

liste zur Auswahl gebietseigener Gehölze für Berlin verwiesen. 

 zur Pflanzliste siehe 

Anhang Kapitel 3.2 

(2) Neben der Zufahrt / dem zusätzlichen Stellplatz / ist ein Laubbaum, 

vorzugsweise ein Obstbaum, zu pflanzen und zu erhalten. 

 Neben Obstbäumen 

sind vorzugsweise 

blühende Laub-

bäume zu pflanzen. 

(3) Für die Befestigung der Wege sind Pflasterungen, Plattenbeläge sowie 

wasser- und luftdurchlässige Decken zulässig. Eine Vollversiegelung, 

zum Beispiel mit Asphalt, Beton, Betonunterbau und Fugenverguss, ist 

unzulässig. 

  

(4) Luft-Wärme-Pumpen (Außeneinheit) im Vorgartenbereich sind (unter Be-

rücksichtigung der zulässigen Abstände gemäß Herstellerangaben) mit 

einer Hecke, Strauchpflanzung oder durch Bepflanzung eines vorgela-

gerten Rankegrüstes zur Straße hin einzugrünen. Die Höhe der Bepflan-

zung und des Rankgerüstes ist so zu wählen, dass die Sichtbarkeit des 

Aggregats von der Straßenseite aus weitgehend verhindert wird. Die 

Höhe des Rankgerüstes darf nicht höher als 10 cm über der Höhe der 

Anlage liegen. 

  

 

§ 20 Gestaltung Zufahrtsbereich 

(1) Für die Befestigung der Zufahrten und Stellplätze sind Pflasterungen, 

Plattenbeläge sowie wasser- und luftdurchlässige Decken zulässig. Eine 

Vollversiegelung, zum Beispiel mit Asphalt, Beton, Betonunterbau und 

Fugenverguss, ist unzulässig. 

 

 Es ist zulässig, Zu-

fahrt und Stellplatz 

getrennt oder als 

eine Fläche zu ge-

stalten. 

(2) Zufahrten und Stellplätze können auch als Spurbahnen ausgeführt wer-

den. 
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 Zwischen zwei nebeneinanderliegenden offenen Einfahrten sind nur He-

cken oder sonstige Bepflanzungen zulässig. 

 Gemeint sind Ein-

fahrten ohne Einfrie-

dung entlang der 

Straßenbegrenzung. 

 Abbildung 13    Zufahrt und Weg (Beispiele)   
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2.7 GARTEN 

§ 21 Gartenbereich (Fläche E) 

(1) Der Gartenbereich ist zu mindestens 70 % gärtnerisch anzulegen. 

Zu den zulässigen versiegelten Flächen gehören Terrassen, Wege, Müll-

standplätze, Holzlagerstätten, Pools, mobile Schwimmbecken, Teiche 

und Nebengebäude. 

Ein parallel zur Einfriedung auf der Grundstücksgrenze verlaufender 

Zaun größerer Höhe ist nicht zulässig. 

  

(2)  

Im Gartenbereich ist ein eingeschossiges Nebengebäude (zum Beispiel 

Wirtschaftsgebäude, Geräteschuppen, Fahrradunterstand, Stall oder 

ähnliches) mit einer maximalen Grundfläche von 30 m² und einer First-

höhe / Oberkante bis 2,5 m zulässig. Zusätzlich ist ein Gewächshaus mit 

einer maximalen Grundfläche von 10 m² und einer Firsthöhe / Ober-

kante bis 2,5 m zulässig. 

Grenzbebauung ist, mit Ausnahme entlang der Grundstückslängsseiten 

an Verkehrsflächen, zulässig. 

Bei Errichtung eines freistehenden Nebengebäudes ist ein Mindestab-

stand von 3,0 m zum Wohngebäude und zu den Grundstücksgrenzen 

einzuhalten. 

 Im Garten aufge-

stellte Anlagen zur 

Gewinnung von So-

larenergie sind Ne-

benanlagen. 

(3) Im Gartenbereich ist außerdem eine offene, überdachte Holzlagerstätte 

mit einem maximalen Volumen von 20 m³ zulässig. 

  

(4) Im Gartenbereich ist ein mobiles Schwimmbecken mit einem Fassungs-

vermögen bis maximal 30 m³ in Leichtbauweise, dessen Einbautiefe 

maximal 0,4 m betragen darf, zulässig. 

  

(5) Alternativ zum mobilen Schwimmbecken ist ein Teich mit einer Grundflä-

che (inklusive Böschungsbereich) bis maximal 20 m² zulässig. 

  

(6) Im Gartenbereich kann eine Terrasse mit einer Grundfläche bis maximal 

25 m² ohne feste Überdachung ebenerdig errichtet werden. 

  

(7) Die Aufstellung von Luft-Wärme-Pumpen (Außeneinheit) ist im Garten-

bereich zulässig, wenn die Anforderungen der Technischen Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) am maßgeblichen Immissionsort der 

 Einzelfallbeurteilung 

erforderlich, einzu-

reichende Unterla-

gen: Lage- und 
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nächstgelegenen Wohnbebauung eingehalten werden (dem stationären 

Gerät am nächsten liegende Fenster oder Tür eines schutzbedürftigen 

Raumes / Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer, Küche). Bezogen auf mögliche 

Außenwohnbereiche (zum Beispiel Terrassen) gilt die Pflicht zur Vermei-

dung und Beschränkung schädlicher Umwelteinwirkungen im Sinne des 

§ 3 Absatz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz auf die Nachtbarschaft 

gemäß § 22 Absatz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz. 

Grundrisspläne mit 

eindeutiger Veror-

tung der Gesamtan-

lage, Beschreibung, 

Nachweis der Einhal-

tung der Richtwerte 

der Nummer 6 der 

TA Lärm, siehe hierzu 

auch Nummer 4.2 

Vereinfachte Regel-

fallprüfung der TA 

Lärm 

 

§ 22 Gestaltung Gartenbereich 

(1) Die Begrünung und Bepflanzung ist vorzugsweise mit einheimischen 

Bäumen und Gehölzen vorzunehmen. 

 

 zur Pflanzliste siehe 

Anhang Kapitel 3.2 
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2.8 EINFRIEDUNGEN 

§ 23 Einfriedungen 

(1) Das Grundstück (Fläche D) ist entlang der Straßenbegrenzung einzufrie-

den. 

Darüber hinaus sind Einfriedungen zwischen Straßenbegrenzung und 

straßenseitiger Bauflucht entlang der Grundstücksgrenzen, das heißt 

mittig des Doppelhauses beziehungsweise der Doppelgarage, zulässig. 

  

 Ausnahmsweise kann eine Einfriedung um die Garagenzufahrt bezie-

hungsweise um den Stellplatz erfolgen. Die Einfriedung entlang der 

Straßenbegrenzung kann in diesem Abschnitt entfallen. 

 Der sich gegebenen-

falls an den Stell-

platz anschließende 

Grünstreifen liegt in-

nerhalb der Einfrie-

dung (Vorgartenbe-

reich). 

 Auf den Grundstücken Glimmerweg, westlich Quarzweg, Feldspatweg 

und Glimmerweg 24, 26, 26A und 26B kann die Einfriedung im Zufahrts-

bereich ausnahmsweise 1,7 m zurückgesetzt von der Straßenbegren-

zung realisiert werden. Eine Einfriedung des Zufahrtsbereiches kann 

auch entfallen. 

  

(2) Alle Einfriedungen gemäß (1) müssen eine Höhe von 1,25 m, gemessen 

von der Oberkante Wege- / Straßenbefestigung, aufweisen. Geringfü-

gige Abweichungen sind zulässig. 

 Durch den Zusatz 

„geringfügige Abwei-

chungen sind zuläs-

sig“, ist geregelt, 

dass Pfosten und 

Tragelemente ge-

ringfügig höher sein 

können. 

(3) Entlang der Grundstücksgrenzen im Gartenbereich (Fläche E) sind Ein-

friedungen folgender Höhen zulässig: 

- 1,5 m entlang der Grenzen zwischen Siedlungsgrundstücken, 

- 1,8 m entlang der Grundstückslängsseiten an Verkehrsflächen sowie 

zu Wohn- und Gewerbegrundstücken außerhalb des Siedlungsge-

bietes. 

  

(4)  

Die Höhe der Einfriedungen in den Einmündungsbereichen von Weg- 

beziehugnsweise Straßenkreuzungen muss den Anforderungen der Ver-

kehrssicherheit entsprechen, daher kann im Einzelfall eine Reduzierung 
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der Einfriedungshöhen auf 1,0 m erforderlich sein. Dies schließt auch 

Bewuchs mit ein.  

 Abbildung 14    Einfriedungen Regelfall   

 

 

  

 Zaunhöhe, Hecke 1,25 m 

Zaunhöhe, Hecke 1,8 m 

Zaunhöhe, Hecke 1,5 m 

  

 Abbildung 15    Einfriedungen Sonderfall   

 

 

 betrifft die Grundstü-

cke Glimmerweg 

westlich Quarzweg, 

Feldspatweg und 

Glimmerweg 24, 26, 

26A und 26B 
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§ 24 Ausführung Einfriedungen 

(1) Einfriedungen entlang der Straßenbegrenzung sind pro Doppelhaus ein-

heitlich zu gestalten.  

Davon kann abgewichen werden, wenn die Pflanzung einer Hecke, auch 

in Kombination mit einem Maschendrahtzaun, oder alternativ die Errich-

tung eines anthrazitfarbenen Stabmattenzaunes, auch in Kombination 

mit einer Hecke, beabsichtigt ist. 

Außerdem sind 

- grüne Stabgitterzäune, 

- Holzlattenzäune mit senkrechter Lattung gleicher Höhe und 

- Jägerzäune 

zulässig. 

Zierelemente und Bögen sowie eine waagerechte Gestaltung der Ein-

friedungselemente sind unzulässig. 

 Vorzugsweise sind Li-

gusterhecken zu 

pflanzen. 

siehe hierzu auch § 1 

(2) 

(2) Einfriedungen mit gemauerten oder andersartig fest mit dem Erdboden 

verbundenen Sockelausbildungen sind unzulässig. Davon ausgenom-

men sind Einfriedungen bei deutlichen Höhenunterschieden zwischen 

Grundstück und Straße (> 0,1 m). 

Freistehend gemauerte beziehungsweise andere feste Pfeiler für die 

Zaunbefestigung sind bis zu einer Grundfläche von 0,4 m x 0,4 m in ei-

nem Abstand von 3,0 m oder bis zu einer Grundfläche von 0,25 m x 0,4 

m mit einem Abstand von 2,0 m zulässig. 
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 Abbildung 16    Einfriedungen Ausführung   

 

 

  

 

  



Bebauungs- und Gestaltungsrichtlinien „Neue Scholle“ 

43 

2.9 SONSTIGE 

§ 25  Sonstige bauliche Anlagen 

(1) Sonstige bauliche Anlagen dürfen nicht freistehend errichtet werden, 

sondern sind nur als Anbauten an der rückwärtigen Seite des Ursprungs-

gebäudes und innerhalb des Baubereiches zulässig. Ausgenommen sind 

die in § 21 (2) bis (6) bezeichneten baulichen Anlagen. 

 § 21 (2) bis (6): Ne-

bengebäude, Holzla-

gerstätte, mobiles 

Schwimmbecken, 

Teich, Terrasse 

(2) Provisorische Bauten und mit dem Erdboden verbundene massive 

Schwimmbäder sind unzulässig. 

 Mobile Schwimmbe-

cken sind zulässig. 

(3) Die Gebäudeunterkellerung ist zulässig.   

(4) Ortsfeste Behälter zu Energieversorgung sind von der Straße nicht ein-

sehbar oder unterirdisch zu errichten. 

  

 

§ 26  Zusätzliche Bauteile / Veränderliche Elemente 

(1) Fensterläden sind zulässig; diese sind in Holz auszuführen. Die Farbge-

bung muss der zulässigen Farbe derGiebelverkleidung entsprechen. 

 zur Farbe der Gie-

belverkleidung siehe 

§ 7 (2) 

 Fensterläden sind auch zulässig, wenn an der benachbarten Haushälfte 

keine Fensterläden vorhanden sind. 

 siehe hierzu auch § 1 

(2) 

(2) Rollladen- / Jalousiekästen sind sind so anzubringen, dass die lichten 

Fensteröffnungen nicht verkleinert werden, sie sind verdeckt beziehungs-

weise nicht sichtbar im Fenstersturz unterzubringen. 

Ausnahmsweise können auf die Fassade (oberhalb der Fensteröffnung) 

aufgesetzte Rollladenkästen zugelassen werden, wenn sie den gleichen 

Farbton wie die Fassade aufweisen. 

  

(3) Einzelantennen zum Rundfunkempfang sowie für den Amateur- und Be-

triebsfunk und sonstige Antennenanlagen sind an den Straßen- und Gie-

belfassaden des Ursprungsgebäudes (Doppelhaus) und im Vorgarten 

unzulässig. 

  

(4) Schornsteine, Edelstahlschornsteine, Be- und Entlüftungsrohre jeglicher 

Art sind an den Straßen- und Giebelfassaden unzulässig. 

  

(5) Klimaanlagen, Kühlgeräte und Lüftungsanlagen sind an den Straßen- 

und Giebelfassaden unzulässig. Die Anforderungen der Technischen 
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Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) an der nächstgelegenen 

Wohnbebauung sind einzuhalten (dem stationären Gerät am nächsten 

liegende Fenster oder Tür eines schutzbedürftigen Raumes / Wohn-, 

Schlaf-, Kinderzimmer, Küche). 

(6) Werbeanlagen jeglicher Art sind unzulässig.   
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3. ANHANG 

3.1 ZULÄSSIGE FARBEN 

 

 

 

Für die Straßen- und Giebelfassaden des Ursprungsgebäudes und der 

Garagen sind folgende Farbtöne zulässig: 

- RAL 9001 - Cremeweiß 

- RAL 9002 - Grauweiß 

- RAL 9010 – Reinweiß 

  

 Für die Türen und Garagentore sind folgende Farbtöne zulässig: 

- RAL 9003 - Signalweiß 

- RAL 9010 - Reinweiß 

- RAL 9016 – Verkehrsweiß 

- RAL 1001 – Beige 

- RAL 1015 – Hellelfenbein 

- RAL 1019 – Graubeige 

- RAL 6015 – Schwarzoliv 

- RAL 7016 – Anthrazitgrau 

- RAL 7030 - Steingrau 

- RAL 7035 – Lichtgrau 

- RAL 7039 – Quarzgrau. 

  

 Die Farbtöne 9003 und 9010 werden häufig auch als Fensterrahmen-

farbe verwendet. 

  

 Für die Zufahrt und den Stellplatz (Zufahrtsbereich) ist betongraues Ma-

terial mit folgenden Farbtönen zulässig: 

- Anthrazit 

- Weiß-grau-granuliert („Pfeffer und Salz“) 

- Grau-anthrazit-nuanciert 

- Grau-anthrazit-uni. 
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3.2 SONSTIGE HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 

Anforderungen an Bauprodukte 

 Bei der Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen sind 

nur solche Bauprodukte zu verwenden, die der BauO Bln entsprechen. 

  

 Als diesen Anforderungen entsprechend gelten, neben den als allge-

mein anerkannten Regeln der Baukunst, auch die durch öffentliche Be-

kanntmachung gemäß BauO Bln eingeführten technischen Baubestim-

mungen. 

  

 

Pflanzliste gebietseigener Gehölze für Berlin 

 Die ökologische Bedeutsamkeit der Kleinsiedlung Neuland I im Bezirk 

Neukölln begründet sich einerseits in der ökologischen Ausgleichsfunk-

tion innerhalb des dichtbesiedelten Stadtgebietes, und andererseits in 

ihrer Funktion als wichtigem Übergangsbereich zwischen Stadtraum und 

unbebauter Landschaft. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, soll 

die Wahl von Gehölzarten unter Naturschutzaspekten bei der Begrü-

nung sowie bei der Gestaltung von Grünanlagen und Gärten einen we-

sentlichen Beitrag leisten. Hierbei sollten grundsätzlich Pflanzenarten 

gewählt werden, die sich in die vorhandenen Lebensgemeinschaften 

von Pflanzen und Tieren problemlos einfügen. (HEIDEMANN 1982). 

  

 GEHÖLZLISTE1:   

 Bäume    

 Acer campestre 

Acer platanoides 

Alnus glutinosa 

Betula pendula 

Betula pubescens 

Carpinus betulus 

Crataegus monogyna s. str. 

Fagus syIvatica 

Fraxinus excelsior 

Pinus sylvestris 

Feld-Ahorn 

Spitz-Ahorn 

Schwarz-Erle 

Hänge-Birke 

Moor-Birke 

Hainbuche 

Eingriffliger Weißdorn 

Rot-Buche 

Gemeine Esche 

Gemeine Kiefer 

  

                                                   
1 Broschüre „Pflanzen für Berlin – Verwendung gebietseigener Herkünfte“, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

und der Landesbeauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege, Februar 2013 
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Populus tremula 

Prunus padus 

Quercus petraea 

Quercus robur 

Salix alba 

Salix caprea 

Salix x rubens 

Sorbus aucuparia ssp. Aucuparia 

Tilia cordata 

Ulmus glabra 

Ulmus laevis 

Ulmus minor 

Zitter-Pappel 

Gewöhnliche Traubenkirsche 

Trauben-Eiche 

Stiel-Eiche 

Silber-Weide 

Sal-Weide 

Hohe Weide 

Eberesche, Vogelbeere 

Winter-Linde 

Berg-Ulme 

Flatter-Ulme 

Feld-Ulme 

 Großsträucher (3-7 m)    

 Cornus sanguinea s.l. 

Corylus avellana 

Euonymus europaea 

Frangula alnus 

Prunus spinosa 

Rhamnus cathartica 

Salix cinerea ssp. Cinereal 

Salix purpurea 

Salix triandra ssp. Amygdalina 

Salix triandra ssp. Triandra 

Salix viminalis 

Sambucus nigra 

Viburnum opulus 

Blutroter Hartriegel 

Gemeine Hasel 

Europäisches Pfaffenhütchen 

Faulbaum 

Schlehe 

Purgier-Kreuzdorn 

Grau-Weide 

Purpur-Weide 

Bereifte Mandel-Weide 

Gewöhnliche Mandel-Weide 

Korb-Weide 

Schwarzer Holunder 

Gemeiner Schneeball 

  

 

Regenrückhaltung 

 Die Siedlung ist an die öffentliche Wasserver- und -entsorgung ange-

schlossen. Stillgelegte Kläranlagen oder Sammelgruben können, nach 

wie vor, für die Regenwasserrückhaltung in Zisternen genutzt werden. 

Gerade in der untersuchten Kleinsiedlung mit einem sehr hohen Grün- 

und Freiflächenanteil, der gärtnerisch genutzt wird, bietet sich die Re-

genwasserrückhaltung und Nutzung zur Bewässerung an. Der technische 
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Aufwand, das anfallende Oberflächenwasser über ein getrenntes Lei-

tungsnetz in die vorhandenen Auffangbehälter abzuleiten, ist relativ ge-

ring und kostengünstig. 

 Folgende Betriebsbeschreibung stellt beispielhaft eine Anlage dar, die 

eine Kombination zwischen Versickerung und Wasserrückhaltung ist: 

- Das Niederschlagswasser läuft über das Überlauf-Zwischenstück in 

die kombinierte Regenrückhalte- und Sickerschachtanlage ein. 

- Die Anlage besteht aus Betonfertigteilringen, Durchmesser 1,5 m. 

Die unteren beiden Drittel sind als-Sammelbecken ausgebildet, das 

obere Drittel so, dass eine Versickerung stattfindet. 

- Das Filtermaterial wird seitlich eingebracht. Das gesammelte Nie-

derschlagswasser wird dem Schacht mit einer Pumpe zur Bewässe-

rung des Rasens entnommen. 

 

  

 Abbildung 17    kombinierte Regenrückhalte- und Sickerschachtanlage   

 

 

  

 In diesem Zusammenhang wird empfohlen, die Praxis beizubehalten, 

das anfallende Oberflächenwasser der Straße in den Vorgärten versi-

ckern zu lassen. Voraussetzung ist eine offene Einfriedung, die auch aus 

gestalterischen Gründen zu bevorzugen ist. 
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C BEGRÜNDUNG 

1. ANLASS FÜR DIE ÜBERARBEITUNG 

Im Laufe der Jahre hat sich die Kleinsiedlung gewandelt, Grundstücke und Häuser sind durch 

bauliche und gestalterische Änderungen weiterentwickelt und an die jeweiligen Ansprüche und 

Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner angepasst worden. Das erfolgte nicht immer im 

Einklang mit den Regelungen der bisherigen Bebauungs- und Gestaltungsrichtlinien. Seitens der 

Erbbauberechtigten wurde zunehmend kritisiert, dass die bisherigen Richtlinien nicht mehr den ak-

tuellen Lebensumständen entsprächen und wenig zukunftsorientiert seien. 

Vor diesem Hintergrund erfolgte durch das Bezirksamt Neukölln (Fachbereiche Stadtplanung und 

Facility Management) in Abstimmung mit der Wobege (als Verwalter) und den Vorständen der 

Neuland-Siedlungen eine Überarbeitung der bisherigen Bebauungs- und Gestaltungsrichtlinien 

mit dem Ziel die Richtlinien insbesondere auch im Hinblick auf eine energetische Ertüchtigung der 

Wohnanlagen fortzuschreiben. 

Bei der Überarbeitung konnten nicht alle Änderungswünsche, die in der Vergangenheit an das Be-

zirksamt herangetragen sowie durch die Vorstände geäußert wurden, berücksichtigt werden. 

Oberste Priorität hat nach wie vor die Erhaltung und wieder stärkere Vereinheitlichung des Sied-

lungsbildes. Aus der Wahrung des städtebaulichen Erscheinungsbildes als kulturhistorischer Auf-

gabe sowie dem verantwortungsvollen Umgang mit landeseigenen Grundstücken, sind weiterhin 

Vorgaben, die einen vertraglich vereinbarten Rahmen bilden, erforderlich. Aus dieser Verantwor-

tung heraus können die vielfältigen Details, die in ihrer Gesamtheit den Siedlungscharakter prä-

gen, auch zukünftig nicht aufgegeben werden. Um den Charakter der Siedlung zu erhalten, sind 

insbesondere die Gliederung des Grundstücks sowie Straßen- und Giebelseiten der Baukörper, 

einschließlich der baulichen Erweiterungsmöglichkeiten, relevant. Bauliche Veränderungen, die 

entlang der Straßen nicht einheitlichen Regelungen unterliegen, sind unbedingt zu vermeiden, da 

sie das Siedlungsbild nachhaltig weiter verändern. Die Regelungen in den Richtlinien beziehen 

sich daher im Wesentlichen auf die von den Straßen sichtbaren Gebäudeseiten. 
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2. ERLÄUTERUNGEN   > WERDEN NACH ABSTIMMUNG ERGÄNZT 

Anwendungsbereich und Anforderungen 

Passiver Bestandsschutz 

Art der baulichen Nutzung - Kleinsiedlungsgebiet 

Grundstücksgliederung 

Vollgeschoss 

Bauweise 

Baubereich (Fläche A) 

Gestaltung Baukörper 

Dach 

Fassaden 

Fenster / Türen 

Zusätzliche Bauteile / Veränderliche Elemente 

Bereich für Garage (Fläche B) 

Gestaltung Garage 

Übergangsbereich (Fläche C) 

Vorgartenbereich und Zufahrtsbereich (Fläche D) 

Gestaltung Vorgartenbereich 

Gartenbereich (Fläche E) 

Einfriedung 

Gestaltung Einfriedung 

Müllstandorte 

Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie 

Sonstige bauliche Anlagen 

Luft-Wärme-Pumpen 
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Augrund der zunehmenden Nachfrage und Verbreitung, nicht zuletzt aufgrund der Förderung der 

Nutzung erneuerbarere Energien, werden mit der Überarbeitung der Richtlinien auch Regelungen 

zur Anordnung von Luft-Wärme-Pumpen im Kleinsiedlungsgebiet getroffen. Die Regelungen be-

treffen in erster Linie die Anordnung der stationären Geräte im Freien oder sonstige nach außen 

gerichtete Komponenten. 

Stationäre Geräte im Freien sind im Übergangsbereich, im Gartenbereich und ausnahmsweise im 

Vorgartenbereich zulässig. Bei der Anordnung im Vorgartenbereich ist der Nachweis zu erbringen, 

dass andere Lösungen technisch nicht umsetzbar beziehungsweise nur mit erheblichen Mehrkos-

ten möglich sind. Bei einer Realisierung im Vorgartenbereich sind die Anlagen entsprechend ein-

zugrünen. 

Luft-Wärme-Pumpen (insbesondere Außeneinheit) geben im Betrieb Geräusche ab, was bei der 

Aufstellung in Wohngebieten häufig zu Beschwerden führt. Aufgrund der Bandbreite möglicher 

Geräte sowie hieraus resultierend der Immissionssituation im Hinblick auf das Ausmaß und gege-

benenfalls erforderliche Maßnahmen zur Lärmminderung ist stets eine Einzelfallbeurteilung erfor-

derlich. 

Luft-Wärme-Pumpen in Wohngebieten stellen aufgrund ihrer Art und Größe in der Regel immissi-

onsschutzrechtlich nichtgenehmigungsbedürftige Anlagen dar, die den Anforderungen des § 22 

Absatz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen. Danach dürfen diese Anlagen nur so errich-

tet und betrieben werden, dass  

- schädliche Umwelteinwirkungen unter anderem durch Geräusche verhindert werden, die nach 

dem Stand der Technik vermeidbar sind, und  

- nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindest-

maß beschränkt werden.  

Nach § 22 Absatz 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz bleiben weitergehende öffentlich-rechtliche 

Vorschriften hiervon unberührt. Nach § 25 Absatz 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz soll die zu-

ständige Behörde den Betrieb untersagen, wenn die hervorgerufenen schädlichen Umwelteinwir-

kungen das Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährden. 

In der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm2), Nummer 6.1, wird bestimmt, 

welche Richtwerte in allgemeinen Wohngebieten einzuhalten sind. Hiernach sind Immissionsricht-

werte von tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) am maßgeblichen Immissionsort zu gewährleisten. 

Als Nachtzeit gilt die Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr. Der maßgebliche Immissionsort befindet sich 

auf dem nächstgelegenen Wohngrundstück 0,5 m vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom 

                                                   
2 Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm ist eine Allgemeine Verwaltungsvorschrift in der Bundesrepublik 

Deutschland, die dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-

räusche dient. 
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Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes (Küche, Wohn-, Schlaf-, Kinderzim-

mer). In Abhängigkeit vom Standort sind reflektierende Flächen, wie zum Beispiel Gebäudefassa-

den, bei der Ermittlung zu berücksichtigen. 

Bei einer Anordnung im Gartenbereich sind auch mögliche Terrassen auf dem Nachbargrund-

stück zu berücksichtigen. Da die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm für Außenwohnbe-

reiche keine Vorgaben macht, erfolgt hier ein Rückgriff auf § 22 Absatz 1 Bundes-Immissions-

schutzgesetz, wonach sich die Pflicht zur Vermeidung und Beschränkung schädlicher Umweltein-

wirkungen auf die Nachtbarschaft allgemein und damit auch auf Außenwohnbereiche erstreckt. 

Bei einer Überschreitung der Richtwerte müssen schalldämmende Maßnahmen (Einhausung, zu-

sätzliche Abschirmungen, Änderung der Aufstellung) für entsprechend niedrige Geräuschemissio-

nen sorgen. 

Der Aufstellung entsprechender Anlagen wird nur zugestimmt, wenn der Nachweis der Einhaltung 

der Richtwerte erbracht wird. Durch die Antragsstellenden sind entsprechend Unterlagen, in wel-

chen die Wärmepumpe als Ganzes (Innen- und Außeneinheit) eindeutig verortet ist, eine Beschrei-

bung des Vorhabens, eine Begründung der Standortwahl (nur bei Verortung im Vorgarten) sowie 

der Nachweis der Einhaltung der Richtwerte einzureichen. 

 


